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Zitat von caliope

Und ich mache pro Kind einen Termin zum Elternsprechtag. Da können dann gerne
beide kommen.
Wenn die Eltern nicht miteinander sprechen, ist das nicht meine Sache.
Aber ich mache nicht pro Elternteil einen Termin und habe dann so 30 Termine und
nicht nur 23.

Genau so hatte ich es auch mal gemacht. Mit dem Ergebnis, dass mir der Vater seinen
Rosenkriegsanwalt auf den Hals hetzte: Schreiben an die Schulleitung, ich würde
"Informationsverweigerung" betreiben... 
Schließlich hatte er dann doch seinen Extra-Termin (Bei dem es gar nicht viel zu besprechen
gab, weil das Kind völlig in der Spur war. Hatte ich zwar seiner Ex in spe bereits erzählt...). 
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